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Die nachfolgenden Regelungen gelten für Amtshandlungen im Rahmen aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen, die von Bediensteten der Vertragspartner, die keine Polizeivollzugsbeamtinnen oder 
Polizeivollzugsbeamte sind, auf dem Hoheitsgebiet anderer Vertragspartner durchgeführt werden.


